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DAS BANKGEHEIMNIS IM KONFLIKT
ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND FRANKREICH

DIE DEBLOCKIERUNG DER FRANZÖSISCHEN GUTHABEN
IN DER SCHWEIZ, 1945-1948

JANICK SCHAUFELBÜHL

Am 6. Juli 1940, nach der Besetzung Frankreichs durch das nationalsozia-

listische Deutschland, blockieren die eidgenössischen Behörden alle franzö-
sischen Guthaben, die in der Schweiz liegen oder verwaltet werdend Der Bun-
desratsbeschluss betrifft Vermögenswerte, die nach Kriegsende in der Gros-

senordnung von 6-7 Mia. Fr. liegen - ein Betrag, der fast die Hälfte des

damaligen Bruttosozialproduktes der Schweiz ausmacht/ Nach der Befreiung
Frankreichs beginnen zwischen der französischen und schweizerischen Re-

gierung Verhandlungen zur Aufhebung der Sperre. Bei der Höhe der gesperr-
ten Guthabenwerte erstaunt es nicht, dass die Modalitäten ihrer Deblockierung
für beide Seiten von grosser Bedeutung sind. Für den französischen Staat, der
nach Kriegsende an akutem Mangel an Zahlungsmitteln leidet, stellen die

Guthaben, die seine Bürger in der Schweiz besitzen, eine vielversprechende
Devisenquelle dar/ Da der bei weitem grösste Teil dieser Vermögenswerte
den französischen Steuerbehörden nicht deklariert wurde, versucht die fran-
zösische Regierung, die Schweizer Behörden dazu zu bewegen, das Bank-

geheimnis zu lockern und somit die Eigentümer der Guthaben zur Anmeldung
ihrer Vermögen zu zwingen. Die helvetischen Banken, die den Grossteil der

französischen Guthaben verwalten, wehren sich aber vehement gegen die

Namenspreisgabe der Eigentümer. Die Wahrung des Bankgeheimnisses, und
somit der Anonymität ihrer Kunden, hat für sie oberste Priorität; dies um so

mehr, als sich dem Finanzplatz Schweiz bei Kriegsende bisher ungekannte
Expansionsmöglichkeiten bieten. So steht das Bankgeheimnis einmal mehr,
wie schon in den 20er und 30er Jahren, im Mittelpunkt der französisch-
schweizerischen Beziehungen/
Diese Umstände erklären, weshalb sich die Verhandlungen über die Deblok-

kierung der französischen Guthaben in der Schweiz durch ihre Dauer sowie
durch eine gewisse Härte auszeichnen. Obwohl man im März 1945 im Rahmen

von Wirtschaftsgesprächen zwischen den Alliierten und der Schweiz die ersten

diesbezüglichen Verhandlungen aufnimmt, dauert es noch über drei Jahre bis
die Guthabenfrage am 6. Februar 1948 durch einen Bundesratsbeschluss über

die Aufhebung der Sperre geregelt wird.
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Bisher wurde der Problematik um die gesperrten französischen Guthaben von
der Schweizer Geschichtsschreibung kaum Beachtung geschenkt. So kommt
Gérard Lévêque in seiner Arbeit zu den französisch-schweizerischen Bezie-

hungen in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs auf die Guthabenfrage in
den sogenannten Currie-Verhandlungen zu sprechen, ohne aber auf die damit
verbundenen Interessenkonflikte oder auf den weiteren Verlauf der Debloc-

kierungsverhandlungen einzugehen/ In einem kurzen Artikel analysiert Phil-
ippe Marguerat seinerseits die Guthabenproblematik lediglich im Rahmen der

allgemeinen Wirtschaftsgespräche zwischen Frankreich und der Schweiz im
November 1945, in denen sie einen wichtigen Verhandlungspunkt darstellt/
In seinem Werk über die schweizerisch-alliierten Finanzbeziehungen am Ende
des Krieges behandelt schliesslich Linus von Castelmur die französischen

Guthaben; jedoch nur diejenigen, die von Schweizer Banken verwaltet in den

Vereinigten Staaten blockiert sind/ Marc Perrenoud bietet allerdings in sei-

nen zwei Arbeiten zum Finanzplatz Schweiz einen sehr interessanten Ein-
blick in die Problematik der ausländischen - darunter auch der französischen -
Guthaben in der Schweiz/
Festzuhalten ist also, dass der Deblockierungsproblematik der französischen
Guthaben in der Schweiz wenig Beachtung geschenkt wurde. Das ist insofern
ein Versäumnis, als die gesperrten französischen Vermögenswerte nicht nur
in den Nachkriegsbeziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich von gros-
ser Tragweite sind, sondern auch die Haltung der Schweizer Banken und der

eidgenössischen Behörden generell gegenüber den Alliierten beeinflussen. In
diesem Artikel soll nun die diesbezügliche Bedeutung der Guthabenfrage her-

ausgearbeitet werden. Dazu wird das Vorgehen der eidgenössischen Behör-
den und der schweizerischen Finanzkreise in den mit Frankreich geführten
Verhandlungen untersucht; zuerst muss aber die Stellung der Schweiz in der

politischen und wirtschaftlichen Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg
betrachtet werden.

DIE POLITISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG
FRANKREICHS FÜR DIE SCHWEIZ IN DEN NACHKRIEGSJAHREN

Die schweizerisch-französischen Verhandlungen über die Deblockierung wer-
den vom Spannungsfeld geprägt, in dem sich die Schweiz bei Kriegsende
bewegt; sie ist diplomatisch isoliert: ihr internationales Ansehen leidet unter
der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in der sie während des Krieges
mit dem nationalsozialistischen Deutschland stand. Die alliierte Kritik an der

212 helvetischen Wirtschaftspolitik gegenüber den Achsenmächten äussert sich
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durch Druckmittel wie die schwarzen Listen^ und die 1941 erfolgte amerika-
nische Blockierung der «Schweizer» Guthaben im Wert von etwa 5 Mia. Fr.
Durch diese Massnahmen und durch die politische Isolierung der Schweiz
werden die wirtschaftlichen Beziehungen zu ihren Handelspartnern langfristig
gefährdet. Es wird dementsprechend zum wichtigsten Ziel der Schweizer

Wirtschafts- und Finanzkreise, dass die schwarzen Listen und die amerika-
nische Guthabenblockade aufgehoben werden, um sich so in die neu entstan-
dene Weltordnung eingliedern zu können." In diesem Sinn sehen die betref-
fenden Kreise die Verhandlungen mit den Alliierten, insbesondere die Wa-

shingtoner Verhandlungen im Frühling 1946, als Gelegenheit sich aus der

internationalen Isolation zu befreien.

Auch die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Schweiz zu Frank-
reich sind im Kontext dieser Bemühungen zu verstehen: Wenn Frankreich
durch Handels- und Finanzinteressen an die Schweiz gebunden ist, könnte
daraus eine den helvetischen Interessen etwas gewogenere Haltung resultieren,
die von der entschlossenen Linie der Vereinigten Staaten abweicht. Es geht
den zuständigen helvetischen Entscheidungsträgern also darum, sich im Block
der Alliierten eine milde Gesinnung Frankreichs zu sichern, damit sich die
Schweiz möglichst nicht mit einem in geschlossener Haltung agierenden Ver-
handlungspartner konfrontiert sieht. Um die französische Regierung zu einer
Politik zu bewegen, die weitgehend Rücksicht auf die helvetischen Interessen

nimmt, gilt es ihr gegenüber einige freundschaftliche Gesten zu machen; poli-
tische oder wirtschaftliche Massnahmen, welche die Nachbarregierung brüs-

kieren könnten, müssen auf jeden Fall vermieden werden." So gewähren die

eidgenössischen Behörden im März 1945 Frankreich zu äusserst günstigen
Bedingungen einen Kredit von 250 Mio. Fr." Ein Jahr später, im Frühling
1946, als die französische Regierung einen zusätzlichen Kredit fordert, zeigt
man sich von Schweizer Seite ein zweites Mal entgegenkommend und be-

schliesst trotz starker Bedenken, den im März 1945 gewährten Kredit auf
300 Mio. Fr. zu erhöhen." Welche Gründe für diese Entscheidung den Aus-

schlag geben, geht klar aus einer Stellungnahme des Legationsrats Franz Kap-
peler hervor. Im April 1946, also zeitgleich mit den Washingtoner Verhand-

lungen, äussert er sich in einer Sitzung der Schweizer Delegation für die
Finanz- und WirtschaftsVerhandlungen mit Frankreich folgendermassen: «Il ne

faudrait cependant pas trop indisposer les Français en leur refusant toute
discussion sur la question du crédit, vu nos négociations extrêmement diffi-
ciles à Washington»; der Legationsrat für Wirtschaftsfragen an der schweize-

rischen Botschaft in Paris, Gérard Bauer, meint seinerseits dazu: «[...] le Quai

d'Orsay nous est très favorable en ce qui concerne les négociations à Wa-

shington. En réponse à la demande de crédit de la France, nous devons soi- B213


































